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Wenn Digitaldrucke sich 
nicht mehr verkaufen lassen

Ursprünglich wurde die komplette Wartung
aller fünf Maschinen vom Hersteller über-
nommen. Nachdem der Hersteller seine
Wartungsabteilung geschlossen hatte, wurde
vom Kunden auf Empfehlung des Maschi-
nenherstellers und mit Genehmigung der
Leasinggesellschaft eine externe Wartungs-
firma mit der Komplettwartung der fünf 
Digitaldruckmaschinen beauftragt. 
Allerdings trat der fast unglaubliche Fall ein,
dass nach wenigen Wochen eine nach der
anderen Maschine ausfiel. Die neue War-
tungsfirma war nicht in der Lage, eine fach-
gerechte Wartung und Instandhaltung zu
gewährleisten. 

GUTACHTEN FÜR LEASINGFIRMA.
Der Betreiber der fünf Digitaldruckmaschi-
nen konnte seine Leasinggebühren nicht
mehr bezahlen, weil er seit mehr als drei Mo-
naten keine verkaufbaren Digitaldrucke
produzieren konnte. Dabei sind die Maschi-
nen auf eine hohe Anzahl von schwarz-wei-
ßen Drucken ausgelegt. Die Leasinggesell-
schaft kannte jedoch die sehr gute Rendite
aus dem Zeitraum, wo die Wartung noch
vom Druckmaschinenhersteller übernom-
men wurde. Auf Veranlassung der Leasing-
gesellschaft wurde der Sachverständige mit
der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.
Dabei sollte der Gutachter in dem zu erstel-
lenden Sachverständigengutachten testie-
ren, ob mangelnde und unsachgemäße War-
tung für den »Zusammenbruch« der Digi-
taldruckmaschinen verantwortlich war.

DER ORTSTERMIN. Ganz kurzfristig wur-
 de mit dem Betreiber der fünf Digitaldruck-
maschinen ein Termin vereinbart, um sicher-
zustellen, dass nachträglich keine Manipula-
tionen an den Maschinen durchgeführt wer-
den. Vor Ort bestätigte sich sehr schnell der
katastrophale Zustand der Maschinen. Die

Abbildung zeigt das völlig verschmutzte »In-
nenleben« der Tonereinheiten. Bleche der
Papierzuführung bei einer anderen Maschi-
ne waren herausgerissen, die Papierschub -
lade ließ sich nicht mehr schließen. Der 
Zustand der Maschinen wurde sorgfältig in
Bildern dokumentiert und schriftlich kom-
mentiert. Soweit möglich wurden vom Gut-
achter Probedrucke gefertigt. Nur vier der
fünf Digitaldruckmaschinen waren beim
Betreiber vorzufinden. Auf Nachfragen 
sagte er, die Wartungsfirma habe eine 

Digitaldruckmaschine mitgenommen, um
diese in der Werkstatt zu reparieren. Schrift-
lich konnte der Kunde nachweisen, dass dies
schon vor sechs Wochen der Fall war. Ein
Servicetechniker der Wartungsfirma hatte
gegenüber dem Kunden geäußert, dass man
die mitgenommene Maschine mittlerweile
als »Ersatzteillager« für die vier beim Kun-
den noch stehenden Maschinen verwende.

ERGEBNIS DES ORTSTERMINS. Der
Sachverständige konnte sich sehr schnell ein
Bild vom extrem desolaten Zustand aller Di-
gitaldruckmaschinen verschaffen. Mit kei-
ner der vorhandenen vier Maschinen konn-
ten verkaufbare Drucke produziert werden.

Neben einer detaillierten Dokumentation
der Maschinenzustände in Form von Bil-
dern, Beschreibungen und Druckmustern
(soweit dies möglich war) wurden auch die
Aufzeichnungen der Anzahl der Drucke der
vergangenen zwölf Monate sorgfältig recher-
chiert. Es zeigte sich, dass mit dem Wechsel
der Wartungsfirma ein für den ordnungsge-
mäßen Betrieb der Digitaldruckmaschinen
erforderlicher technischer Service selbst an-
satzweise nicht mehr gewährleistet war. Zug
um Zug fielen die Maschinen aus. Die An-
zahl der Drucke jeder Maschine, zusam-
mengestellt über die letzten zwölf Monate,
bestätigte eindeutig, dass der Einbruch mit
dem Wechsel der Wartungsfirma einher-
ging. 

ZIEL DES GUTACHTENS. Mit dem offi-
ziellen Sachverständigengutachten wird die
Leasinggesellschaft, die ja für den War-
tungsvertrag grünes Licht gegeben hat, zu-
nächst auf außergerichtlicher Basis versu-
chen, Regress für die ausbleibenden Leasing-
raten bei der Wartungsfirma zu nehmen.
Der Kunde wird seine Regressansprüche für
die nicht verkaufbaren Drucke ebenfalls mit
Hilfe des Gutachtens bei der Wartungsfirma
anmelden. In einer weiteren Folge dieser
Reihe wird über den Ausgang dieses außer-
gerichtlichen Regressverfahrens berichtet.

EIN GUTACHTER BERICHTET AUS DER PRAXIS (14). Eine
Druckerei hat fünf Digitaldruckmaschinen geleast. Bedingung
für den Leasingvertrag war der Abschluss eines Wartungsvertra-
ges für die Druckmaschinen. Eine externe Wartungsfirma wur-
de mit der Komplettwartung der fünf Digitaldruckmaschinen
beauftragt. Nach wenigen Wochen fielen die Maschinen eine
nach der anderen aus. Unser Sachverständiger wurde mit einem
Gutachten für die Leasinggesellschaft beauftragt.

Problemfälle aus 
grafischen Betrieben
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Völlig verschmutztes »Innenleben« der 
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